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1. Ziel und Zweck  

Alle Mitglieder des TC Birsmatt (nachfolgend TCB) möchten auf einer gepflegten und sauberen 
Tennisanlage ihren Sport in entspannter und freundschaftlicher Atmosphäre ausüben. Die Spiel- und 
Platzordnung dient mit ihren Richtlinien, aber auch ihren Pflichten und Verboten allein diesem Zweck 
und soll einen konflikt- und reibungsfreien Aufenthalt auf unserer Anlage garantieren. Voraussetzung 
dazu ist natürlich, dass sich alle Mitglieder an diese Spielregeln halten und Verstösse dagegen auch 
geahndet werden.  
Beachten wir also im eigenen Interesse die vorliegende Spiel- und Platzordnung!  

2. Allgemeines  

2.1.  Benutzer der Anlage des TCB verhalten sich sportlich und korrekt und sind für Ordnung und 
Sauberkeit besorgt.  
 

2.2.  Den Weisungen des Vorstandes sowie des Platzwartes ist Folge zu leisten.  
 

2.3.  Die Verantwortung für die gesamte Anlage trägt der Betriebsleiter; für den gesamten 
Spielbetrieb der Spielleiter.  
 

2.4.  Der TC Birsmatt lehnt jede Verantwortung oder Haftung für Unfälle während des Aufenthaltes 
auf der Anlage ab. Ebenso haftet er nicht bei Beschädigung oder Diebstahl von Effekten und 
Wertsachen.  
 

2.5.  Für Schäden, die wegen Missachtung der Spiel- und Platzordnung entstehen, haftet der 
Verursacher.  

3. Öffnungszeiten und Zutritt zur Anlage  

3.1.  Die Sommersaison ist vom 16. April bis zum 15. Oktober.  
Die Wintersaison ist vom 16. Oktober bis zum 15. April.  

 
3.2.  Die Tennisplätze sind täglich von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet.  

 
3.3.  Der Schlüssel zur Tennisanlage kann gegen eine Depotgebühr beim Betriebsleiter bezogen 

werden.  
 

3.4.  Clubhaus und Eingangstor zur Anlage sind jeweils durch das zuletzt anwesende Mitglied mit 
dem Schlüssel zu schliessen.  
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4. Benutzung und Pflege der Plätze  

4.1. Benutzung der Plätze  
4.1.1. Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet der Platzwart, der Betriebsleiter oder der 

Spielleiter. Deren Anordnung ist strikte zu befolgen. Im Winter können die Allwetterplätze nicht 
bespielt werden, wenn sie mit Schnee oder Eis bedeckt sind. 

4.1.2. Aktive, Nachwuchs und Junioren sind ohne Einschränkungen spielberechtigt.  
4.1.3. Die Tennisplätze dürfen nur in Tennisschuhen betreten werden.  
 
4.2. Pflege der Plätze / Beleuchtung  
4.2.1. Die Plätze sind für die tägliche Pflege nach Anweisung des Platzwartes freizugeben.  
4.2.2. Nach jedem Spiel ist der Platz innerhalb der Spielzeit zu wischen und nötigenfalls kurz zu 

bewässern.  
4.2.4. Die Platzbeleuchtung kann durch jeden Spieler eingeschaltet werden.  

Sind keine Spieler mehr auf den Plätzen oder spielbereit, ist die Beleuchtung auszuschalten.  
 

5. Reservierte Plätze - Einschreibeordnung für verfügbare Plätze  

5.1. Platzreservationen  
5.1.1. Platzreservationen werden im TCB Online Buchungssystem getätigt. 
5.1.2. Der Spielleiter, unterstützt vom Vorstand, legt für regelmässig stattfindende Spielanlässe und 

Kurse den Zeitraum und die Anzahl der reservierten Plätze fest. 
5.1.3. Für Interclubspiele, vom Club organisierte Turniere, Freundschaftsbegegnungen, interne 

Turniere etc. nimmt der Spielleiter unterstützt durch den Vorstand die notwendigen 
Platzreservationen vor.  
 

5.2. Trainer/ Trainingsstunden  
5.2.1. Trainingsstunden dürfen von Personen erteilt werden, die vom Vorstand dazu eine Bewilligung 

erhalten haben.  
5.2.2. Einzellektionen und Gruppentrainings können nur innerhalb der Zeitfenster stattfinden, die in 

Absprache von Trainer und Vorstand festgelegt wurden.  
5.2.3. Der Trainer sorgt dafür, dass die Mitglieder über den aktuellen Belegungsplan für 

Trainerstunden informiert sind.  
 

5.3. Einschreibeordnung für verfügbare Plätze  
5.3.1. Wer spielen möchte, trägt seinen Namen, den Namen sämtlicher Mitspieler, den Platz und die 

Zeit im Online Buchungssystem ein. Wenn die Spieler 5 Minuten nach Spielbeginn nicht 
erscheinen, kann der Platz und das Zeitfenster von anderen Spielern ohne Absprache 
übernommen werden. 

5.3.2. Die genau Buchungsregeln werden im Online Buchungssystem publiziert und sind von allen 
Mitgliedern und Trainer zu befolgen  

5.3.3. Nur TCB Mitglieder dürfen im Voraus Plätze im Online Buchungssystem reservieren. 
 

5.4. Platzverfügbarkeit bei Interclub-Spielen 
5.4.1. Alle fünf Plätze stehen den Interclub-Mannschaften zur Verfügung, ausser Platz 3, welcher der 

Tennisschule während den fest eingeplanten Trainingseinheiten am Samstag zur Verfügung 
steht. 

5.4.2. Während den Interclub Einzel- und Doppel-Partien, dürfen sämtliche freie Plätze von anderen 
Mitgliedern benutzt werden. 

5.4.3. Die belegten Interclub Plätze, beim Einzel und Doppel, werden im Online Buchungssystem 
geblockt. Falls eine Interclub-Begegnung mehr Zeit braucht als vorgesehen war, hat das 
Interclub-Spiel Vorrang, auch wenn der Platz von einem anderen Spieler gebucht worden ist. 

 
5.5  Spielberechtigte bei IC und Junioren-IC 
5.5.1  Spielberechtigt bei IC und Junior-IC sind grundsätzlich TCB-Mitglieder. 
5.5.2  Abweichend von Punkt 5.5.1 dürfen Nationalliga-Teams bis zu zwei Spielerinnen oder Spieler 

aufnehmen, die keine TCB-Mitglieder sind, um die erforderliche Spielstärke zu erreichen. Die 
Spielberechtigung gilt ausschliesslich für die IC-Spiele; für Trainings und sonstiges Spielen gilt 
das Gästereglement (Punkt 7). 
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5.5.3  Abweichend von Punkt 5.5.1 dürfen Junior-IC-Teams Spielerinnen und Spieler des TCL oder 
TAB aufnehmen, um vollständige Teams sicherzustellen. 

 
 

6. Informationen - Anschlagbrett  

6.1. Am offiziellen Anschlagbrett im Clubhaus finden die Mitglieder alle für das Clubleben und den 
Spielbetrieb dienlichen Informationen.  
 

6.2. Für persönliche Anschläge sollten die Mitglieder den gekennzeichneten Bereich des 
Anschlagbrettes benutzen.  

 

7.  Gäste und TCL Mitglieder 

7.1  Ein und derselbe Gast darf jährlich fünfmal als Gast auf der Anlage spielen. Wer weiter während 
des Jahres spielen möchtet, ist herzlich Willkommen sich als Mitglied anzumelden.  
 

7.2  Für Gäste gilt die Spiel- und Platzordnung in gleicher Weise wie für das einladende Mitglied.  
 

7.3  Der Gast registriert sich online im Buchungssystem mit Gast Vorname Name.  Die Reservierung 
der Spielzeit erfolgt durch ein TCB Mitglied. 

 
7.4. Mitglieder haben für ihren Gast pro Reservierung eine Gebühr von Fr. 10.-, Junioren von Fr. 5.- 

zu entrichten. Die Gebühren werden Ende Saison in Rechnung gestellt.  
 

7.5 Für die Wintersaison wird nicht TCB Mitgliedern eine Wintermitgliedschaft angeboten. Der 
Beitrag beträgt Fr. 190,- und beinhaltet das gleiche Spiel- und Buchungsrecht wie bei einem 
TCB Mitglied während der Wintersaison. Bei der Wintermitgliedschaft gibt es kein Stimm- oder 
GV Teilnahmerecht. 

 
7.6 TCL Mitglieder dürfen während der Sommer- und Wintersaison zusammen mit TCB Mitglieder 

unbegrenzt nach den Buchungsregeln zusammenspielen.  
 

8.  Verschiedenes  

8.1. Auch Haustiere sind auf der Anlage willkommen, jedoch nicht auf den Plätzen, in den 
Garderoben und in der Küche. Sie dürfen den Spielbetrieb nicht stören.  
 

8.2. Das Rauchen auf den Plätzen, im Clubhaus, sowie in den Garderoben ist verboten. Bitte 
Aschenbecher leeren.  

 

9.  Schäden – Probleme – Sanktionen 

9.1. Wer Schäden und Mängel auf der Anlage oder im Clubhaus feststellt oder verursacht, sollte dies 
dem Betriebsleiter umgehend mitteilen.  
 

9.2. Entstehen im Zusammenhang mit der Spiel- und Platzordnung Streitigkeiten, so wird der 
Vorstand vermitteln und abschliessend entscheiden.  
 

9.3. Verstösst ein Mitglied wiederholt gegen die Spiel- und Platzordnung, so wird der Vorstand 
angemessene Sanktionen ergreifen.  
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10. Gültigkeit  

Die vorliegende Spiel- und Platzordnung ersetzt diejenige vom 11. April 2024 und tritt per sofort in 

Kraft. 

 

Therwil, 14. Dezember 2025 


